
^ ) on dem Militär- Gerichte wurden seit der letzten am 19. v. M. erfolgten Kundmachung
wegen gröblicher Verunglimpfung und thätlicher Beleidigung der Sicherheits- Organe , Hin¬
derung derselben in Ausübung ihrer Amtsobliegenheit, ercessiven und widersetzlichen Beneh¬
mens nach Maßgabe der mehr oder minder gravirenden Umstände abermals nachfolgende
Individuen verurtheilt:

Johann Marr , bürgerlicher Gaftwirth , zu dreimonatlichem , durch einmaliges,
Joseph Dein 'zer , Taglöhner , zu zweimonatlichem , durch zweimaliges , Peter Bruckner,
Seideuzeugmachergeselle , zu sechswochentlichem , und Carl Korb , Drechslergeselle, zu drei¬
wöchentlichem , bei beiden durch einmaliges Fasten in der Woche verschärften , Johann Dinkl,
Taglöhner , zu dreiwöchentlichem , Johann Babitsch , Fiakerknecht, zu vierzehntägigem,
Franz Beer , Maurergeselle, und Anton Dworzak , Taglöhner , zu achttägigem , bei beiden
durch zweimaliges , Paul Janus , Pferdeknecht , zu sechstägigem , durch dreimaliges abwech¬
selndes Fasten verschärften Stockhausarrest in Eisen ; sodann Marimilian Seligman »,
gewesener Pfeifenbeschläger , zu sechs- , Franziska Nnziczka , vacirende Dienstmagd , zu vier- ,
Anna Ettlinger , Pfründneriun , zu dreiwöchentlichem , bei letzterer durch zweimaliges
Fasten in der Woche verschärften , Joseph Förster , Schneidermeister zu Rannersdorf , zu
vierzehn , Simon Albertb , Bänderkrämer , zu achttägigem Stockhaus- , Johann Valentin,
bürgerlicher Gastwirth , zu dreiwöchentlichem, und Katharina Geißbauer , Hauersgattin,
zu viertägigem einfachen Arrest.

Wegen Wachbeleidigung und aufreizender , vorzugsweise auf Widersetzlichkeit gegen
dieselbe gerichteten Reden , wurden ferner noch der Bürstenbinder Carl Hagen , der Taglöhner
Michael Seiber ! und der Kellner Georg Brückner zu zwanzig , der Fleischhauergeselle
Anton Ziser und der Webergeselle August Roth zu fünfzehn , dann die Taglöbner Wenzel
Vlaznh und Heinrich Mantz zu zehn Stockstreichen verurtheilt.

Weiters wurde gegen den Bandmachergesellen Gottfried Kreß wegen Gründung eines
unerlaubten Vereines und Stiftung einer geheimen Gesellschaft auf dreimonatlichen , gegen
die Theilnehmer hieran : den Gastwirth Benedict Gold auf zweimonatlichen , und die Band¬
machergesellen Leopold Seilnacht und Mathias Rothmaver , bei Ersterem auf sechswochent-
lichen , bei Letzterem auf vierzehntägigen , bei allen vieren aber durch wöchentlich einmaliges
Fasten verschärften Stockhausarrest in Eisen , wegen aufreizenden und widersetzlichen Beneh¬
mens durch Arbeiteinstellung und Vcrweigernng der Fortsetzung derselben , gegen den Schrift¬
setzer Wilhelm Zimmer und den Schuhmachergesellen Georg Nagp auf achttägigen Stock¬
hausarrest in Eisen erkannt , und des gleichen Vergehens wegen dem Schuhmachelgesellen
Joseph Zeman » die Untersuchungshaft als Strafe angerechnet.

Endlich wurde noch wegen unerlaubten Besitzes von Waffen und Waffenbestaudtheilcn
der Halblehncr zu Biedermannsdorf Joseph Ebner , und der Pferdeknecht Leopold Reiß zu
vierzehntägigem , bei Letzterem durch einmaliges Fasten verschärften Stockhausarreste in Eisen,
dann der Sattlerssohn Anton Spekner zu achttägigem Stockhausarreste, wegen unerlaubten
Besitzes von Munition der Kunstfeuerwerker Richard Deißl zu vierwochentlichem Stockhaus-
arreste , wegen gröblicher Mißachtung des k . k. Militärs der Gastwirth zu Simmering Mathias
Lichtenecker zu acht- , wegen aufreizender Aeußerungen der Privatlehrer Franz Haitzinger
zu zwölftägigem Arreste , wegen Hausirens mit Druckschriften ohne Bewilligung der Militär-
Behörde , der Taglöhner Michael Andrissek zu 48stündigem , wegen Majestätsbeleidigung
im zweiten Grade aber der Hausirer mit Südfrüchten Joseph Thurm zu dreimonatlichem,
durch einmaliges Fasten in der Woche verschärften Stockhallsarreste in Eisen verurtheilt.

Se. Ercellenz der Herr Civil- und Militär- Gouverneur haben Sich jedoch in Gnaden
bewogen geftmden , von den angeführten Verurtheilten dem Johann Marr und PeterBruckner die Strafe auf die Hälfte der Dauerzeit zu mildern , dem Johann Valentin und
Mathias Lichtenecker den Rest der Strafe in eine Geldbuße , und zwar : bei Ersterem von
ivv fl. C. M . , bei Letzterem von 15 fl . C. M . umzuwandeln, dem Johann Dinkl , Franz
Haitzinger und der KatharinaGeißbauer aber den Rest gänzlich nachzusehen.

Wien am S . März 1851.

Von Mita Central
Mntersuchuna Commissi
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